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Postulate abhängig zu machen. So konnte u. a. erreicht
werden, daß die Liste der Länder, für welche die Ga-
rantie in Anspruch genommen werden können, bedeutend
erweitert und der Vorbehalt der Lieferungsfrist aufge-
hoben wurde. Im weitern konnte die Regelung für Ge-
Schäfte unter Globalgarantie dahin abgeändert werden,
daß auf die Verrechnung der Gewinne mit den Verlusten
generell verzichtet wurde.

Mit diesem letzten Zugeständnis wurde nun die E. R. G.
auch für die Textilindustrie „bankfähig". Um der finan-
zierenden Bank die gleichen Rechte und Garantiean-
sprüche einzuräumen, die dem Exporteur als Garantie-
nehmer zustehen, kann die Garantie einmal direkt zu-
gunsten der Bank eröffnet werden. Die Handelsbanken
ziehen es aber im allgemeinen vor, sich mit den Einzel-
heiten des Exportgeschäftes, über welche bei der Ge-
suchsfellung Aufschluß gegeben werden muß, nicht be-
fassen zu müssen. Die Garantie wird daher in der Regel
nach dem üblichen Verfahren vom Exporteur nachgesucht.
Ist der Garantieentscheid eröffnet, so tritt der Exporteur
seine Ansprüche aus der Garantie der Bank ab, indem
er dem Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
von der Garantiezession Kenntnis gibt und deren Zu-
Stimmung einholt. Die Bestätigung des BIGA hat dann
den Charakter eines Deckungsschreibens, das der Bank
als zusätzliche Kreditunterlage dient und aus dem her-
vorgeht, daß im Schadenfalle das Bundesbetreffnis der
erwähnten Bank auszuzahlen ist.

Die Höhe der Belehnungsquote der Banken bei risiko-
garantierten Exporten hängt nicht nur von der Höhe der
Bundesgarantie, sondern auch von andern Sicherheits-
faktoren ab. Stehen jedoch die politischen Risiken im
Vordergrund, so wird sich die Bank bei der Bemessung
des Kredites in erster Linie auf die Garantiesumme
stützen.

Für die Finanzierung größerer und langfristiger Ex-
porfaufträge wurden noch weitere Erleichterungen ge-
schaffen, die aber insbesondere für die Maschinenindu-
strie bestimmt sind, aber in Zukunft auch für die Textil-
industrie von einer gewissen Bedeutung sein können.

Die durch die neue Praxis eingeführten Neuerungen,
die, wie ausgeführt, vorläufig nur für Exportaufträge
größeren Umfanges, verbunden mit längeren Kredit-
fristen, zur Anwendung kommen, sehen vor, daß

1. die Garantiequote gegenüber den Banken in Prozenten
des Verkaufspreises ausgedrückt wird, was ihnen er-
möglicht, bei der Finanzierung von einem festen Be-
trag auszugehen. Gegenüber dem Exporteur wird ja
bekanntlich die Garantiequote .auf den geschätzten
Selbstkosten bemessen, was aber für eine Krediteröff-
nung keine genügende Grundlage bedeuten würde;

2. die Garantien auf die Zinsen ausgedehnt werden kön-
nen, die vom Käufer auf den beanspruchten Kredit-

betrag mitgeschuldet werden. Bei der Finanzierung
langfristiger Exporte ist es für die Banken wesentlich,
mit der Deckung der Zinsen rechnen zu können und

3. der finanzierenden Bank gegenüber eine vorbehaltlose
Garantieerklärung abgegeben wird, und zwar in der
Weise, daß nach erfolgter Zession der Garantie durch
den Exporteur das BIGA in einem Deckungsschreiben
an die Bank erklärt, ihr im Schadenfall das Garantie-
betreffnis ohne Geltendmachung irgendwelcher Ein-
reden auszuzahlen. Dem Bund verbleibt deshalb nur
das Rückgriffsrecht auf den Exporteur, das alle sich
aus Gesetz und Garantieentscheid ergebenden Einreden
umfaßt.

Die Nationalbank erklärte sich auch bereit, Export-
Wechsel mit einer Lieferzeit von höchstens drei Jahren,
die durch die E. R. G. gedeckt sind, zum Rediskont
zuzulassen.

Diese Neuregelung gestattet den Handelsbanken, in
der Exportfinanzierung weiter entgegenzukommen als
bisher. Ohne Zweifel wird sich auch die kurzfristige
Exportfinanzierung durch die Abtretung von Ansprüchen
aus der E. R. G. als durchaus brauchbares Instrument
erweisen.

Auch die Garantieform als Mittel der langfristigen Ex-
Portfinanzierung hat ihre Bewährung bereits bestanden,
was daraus hervorgeht, daß z. B. im Handelsvertrag
mit Polen die Einschaltung der E. R. G. zur lieber-
brückung der Wartefristen für die schweizerischen Forde-
rungen im Rahmen des „Kohlenabkommens" ausdrück-
lieh vorgesehen ist.

Da einerseits die Lieferung von polnischer Kohle sich
über eine größere Zeitspanne erstreckt, anderseits aber
die polnischen Bestellungen für die schweizerischen Ge-
genlieferungen Schon nach Eintreffen von 10 0001 Kohle
in der Schweiz erteilt werden sollen, ergaben sich für die
Ueberweisung der schweizerischen Warenforderungen er-
hebliche Warfefristen. Um die in Frage kommenden
schweizerischen Firmen in die Lage zu versetzen, die Be-
Stellungen im Rahmen des „Kohlenabkommens" trotz-
dem anzunehmen, wurde ihnen auf Gesuch hin durch die
E. R. G. die Begleichung der Forderungen in der gesetz-
lieh zulässigen maximalen Höhe von 80 <Vo der. Selbst-
kosten garantiert.

Dank der guten Konjunkturlage gelangte die Export-
Bilanzierung mittels der E. R. G. noch nicht zu der Be-
deufung, die ihr für die Nachkriegszeit zugedacht war.
Es ist aber nicht ausgeschlossen, daß die Anwendung der
in diesem Aufsatz dargestellten Möglichkeiten an Inter-
esse gewinnen wird, sobald die politischen Risiken, ver-
bundien mit der Erteilung von Lieferungskrediten, erneut
zunehmen werden.

Eine neue verfassungswidrige Steuer

-EH- Die Form der meisten Bundessteuererlasse ist
die des dringlichen Bundesbeschlusses oder des Bundes-
ratsbeschlusses auf Grund der außerordentlichen Voll-
machten. Der dringliche, dem Referendum entzogene
Bundesbeschluß ist verfassungswidrig, soweit keine zeit-
liehe Unaufschiebbarkeit vorliegt. Für einen Bundesrats-
beschluß auf Grund der Kriegsvollmachfen fehlt heute
jede Berechtigung, woran der Umstand nichts ändert,
daß der Bundesrat durch einen Zwischenbericht den von
ihm geplanten Beschluß den eidgenössischen Räten unter-
breitet, wie das bei der zusätzlichen Wehrsteuer ge-
schehen ist. Dr. L. Fromer kommt denn auch in seiner
lesenswerten Schrift: „Rechtsstaatliche Probleme an das
Steuerrecht" zum Schluß, daß einzig und allein das auf
dem verfassungsmäßigen Wege entstandene und dem

fakultativen Referendum unterstehende Gesetz die ge-
eignete Erlaßform für Bundessteuern ist.

Wie wenig sich der Bundesrat an solche Ueberlegungen
hält, beweist er mit seinem Beschluß vom 16. April 1947,
der die Wehrsteuer in dem Sinne ergänzt, daß die er-
werbstätigen Aufenthalter in der Schweiz während der
ersten neun Monate nicht wie Niedergelassene der ver-
anlegten Wehrsteuer, sondern einer an der Quelle er-
hobenen Abgabe von 3 o/o des im Inland erzielten Er-
werbseinkommens unterworfen werden. Die Pauschal-
Steuer wird bei selbständig und unselbständig Erwer-
benden im Zeitpunkt erhoben, wenn das Einkommen z. B.
durch wissenschaftliche, künstlerische, sportliche usw.
Tätigkeit erzielt wird und in Vergütungen besteht, die
von einem Arbeitgeber, Veranstalter, Agenten oder Ver-
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mittler, der in der Schweiz wohnt, ausgerichtet werden.
Ist der Abzug an der Quelle nicht möglich, so wird die
Steuer unmittelbar beim Einkommensempfänger erfaßt

Gegenstand der Steuer ist für die unselbständig er-
werbenden Aufenthalter die Bruttolohnsumme, während
für Künstler, Wissenschafter, Sportler usf. das rohe Er-
werbseinkommen, also sämtliche Vergütungen ohne Ab-
zug von persönlichen Aufwendungen die Grundlage
bilden.

Die Pauschalsteuer verfällt im Zeitpunkt der Äusrich-
tung des steuerbaren Erwerbseinkommens und ist vom
Arbeitgeber zu entrichten, der dem Honorar- oder Lohn-
empfänger eine Quittung auszustellen hat, die gegenüber
den Steuerbehörden oder beim Rückzug der Ausweis-
papiere als Ausweis gelten. Die pauschalierte Wehr-
Steuer wird erstmals von den nach dem 31. Mai 1947 zu-
fließenden Vergütungen erhoben.

Dem Bundesratsbeschluß vom 16. April 1947 unterstehen
nun nicht nur die ausländischen Künstler und Sportler,
sondern vor allem die Fremdarbeiter, weshalb der Be-
schluß von einer großen volkswirtschaftlichen Bedeutung
ist, indem die Arbeitgeber durch den Wehrsteuerabzug
zulasfen ihrer ausländischen Arbeitnehmer eine neue
gesetzliche Pflicht aufgebürdet erhalten.

Die Aufenthalter-Besteuerung, die von Dr. H. Herold
in der Schweiz. Ärbeitgeberzeitung vom 9. und 16. Mai
1947 mit einleuchtenden Argumenten kritisiert wurde,
gibt noch zu folgenden grundsätzlichen Bemerkungen
Anlaß :

Durch die einheitliche Besteuerung aller Aufenthalter
mit 3"/o ihres Erwerbseinkommens werden sie offensicht-
lieh benachteiligt gegenüber den Niedergelassenen, indem
die 3o/o Wehrsteuer von den letztern erst erhoben wer-
den, wenn ihr Einkommen zwischen 19 000 und 20 000
Franken im Jahr liegt. Ein weiterer, mit der Pauschal-
Steuer verbundener Nachteil liegt in der Erfassung des

Bruttoeinkommens, was Abzüge für Schulden, Gewin-
nungskosten usw. nicht gestattet. Auch auf den Familien-
stand und allfällige Unterstützungspflichten wird keine
Rücksicht genommen.

Mit Recht weist Dr. Herold im erwähnten Artikel darauf
hin, daß die Ausländer in der Schweiz bereits einer
Bundessteuer unterworfen werden, indem sie ebenfalls
die 2o/o Lohn- und Verdiensfersatzabgabe bezahlen, wo-
für sie keine Gegenleistung erhalten. Die Lohn- und
Verdiensfersatzabgabe ist deshalb für den Ausländer als
reine Steuer zu betrachten.

Im Zusammenhang mit der pauschalierten Wehrsteuer
erwerbstätiger Aufenthalter, stellen sich auch heikle
Fragen bezüglich der Anwendung der mit andern Staaten
abgeschlossenen Niederlassungsverträge. Es läßt sich
nämlich die von verschiedenen Sfeuersachverständigen,
u. a. auch von Dr. H. Herold, vertretene Auffassung
durchaus geltend machen, daß der schweizerische oder
ausländische Aufenthalter mit' keinen höheren Steuern
belegt werden darf, als der Niedergelassene. Es wäre in-
feressant, einmal die Stellungnahme des Politischen De-
parfements zu vernehmen.

Auch die mit Deutschland, Oesterreich und Frankreich
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossenen
Verträge sehen, mit verschiedenen Ausnahmen, das Prin-
zip der Wohnsitzbesteuerung vor, weshalb die pauscha-
lierte Wehrsteuer nicht ohne weiteres gegenüber Per-
sonen dieser Länder in Anwendung kommen kann. Das
Doppelbesteuerungsrecht gehört aber wohl zu den kom-
pliziertesten Sachgebieten, so daß damit gerechnet werden
muß, daß manchen ausländischen Arbeitsnehmern die
Wehrsteuer auch dann abgezogen wird, wenn sie sich

auf ein Doppelbesteuerungsabkommen berufen könnten.
Auch dem Arbeitgeber kann kaum zugemutet werden, daß
er alle Einzelheiten der Niederlassungs- und Doppelbe-
sfeuerungsverträge kennt.

Nicht gleichgültig dürfte den vorübergehend in der
Schweiz weilenden Ausländern der Bundesratsbeschluß
auch deshalb sein, weil sie auf ihren allfälligen Gut-
haben bei schweizerischen Banken die Verrechnungs-
Steuer nach wie vor zu bezahlen haben, aber vorläufig
keinen Verrechnungsanspruch geltend machen können.
Diese offensichtliche Benachteiligung der Aufenthalter
in der Schweiz muß verschwinden.

Etwas ganz Neues im Bundesratsbeschluß bedeutet die
Haftbarkeit des Arbeitgebers für die auf dem Erwerbs-
einkommen seiner Arbeiter oder Angestellten abzu-
ziehende Abgabe. Gleich, wie wenn er seine eigene
Steuerpflicht nicht erfüllt, kann der Arbeitgeber, Ver-
anstalfer oder Vermittler mit einer Buße bis zum Vier-
fachen des geschuldeten Wehrsfeuerbetrages belegt wer-
den. Wenn z. B. ein Bauer einen ausländischen Heuer
für einen Monat anstellt und ihm dafür 125 Fr. Lohn
plus 75 Fr. Nafuralverpflegung bietet, muß er 6 Fr. an
den Fiskus abliefern, ansonst riskiert er eine Buße bis
zu 24 Fr. Der Verfall der Pauschalsfeuer im Zeitpunkt
der Ausrichtung des steuerbaren Erwerbseinkommens
zwingt den Arbeitgeber für jede einzelne Salairbezahlung
zur Ausstellung eines Postcheckeinzahlungsscheins, atich
dann, wenn das Steuerbetreffnis nur einige Rappen be-
trägt. Es ist Dr. H, Herold nur zuzustimmen, wenn er
bei der Durchführung dieser Steuer noch große Wider-
stände erwartet, hauptsächlich dann, wenn sich jeder-
mann fragen muß, ob diese kleinen Beträge das viele
Papier und die zusätzliche Arbeit überhaupt wert sind.
Ob sich die Äufenthalterwehrsteuer nicht in den meisten
Fällen in höheren Löhnen auswirkt und damit die infla-
tionistischen Tendenzen noch fördert, die ja durch den
Bundesrat mit Recht bekämpft werden sollen, sei nur
nebenbei zur Diskussion gestellt. Auch die Frage, ob
die Einreise von ausländischen Arbeitskräften, die wir
nach wie vor so notwendig haben, durch die neue Steuer
erleichtert wird, dürfte nach dem Gesagten recht zweifei-
haft sein.

Zum Schluß wird sich der Leser noch fragen, mit
welchen Summen der Bund aus der Wehrsfeuerpauscha-
lierung für Aufenthalter rechnet. Dr. Herold schätzt die
zusätzlichen Einnahmen pro Jahr auf rund drei Millionen
Franken, ohne die Rückerstattungen auf Grund von Dop-
pelbesteuerungsabkommen zu berücksichtigen.

Die pauschalierte Wehrsteuer für erwerbstätige Auf-
enthalter verlangt vom Arbeitgeber eine umfangreiche
zusätzliche Arbeit, die in keinem Verhältnis steht zum
Ertrag, den der Fiskus erwarten kann. Es ist zu hoffen,
daß angesichts der unbefriedigenden und rechtlich unhalt-
barenVerhältnisse, die aus der besonderen Besteuerung der
Aufenthalter entstanden sind, das Eidg. Finanz- und Zoll-
département seinen rein fiskalischen Standpunkt verläßt
und auch den wirtschaftlichen Belangen Rechnung trägt.
Jedes Gesetz, das befolgt werden will, muß nicht zuletzt
dem Grundsatz der Vernunft entsprechen. Dies gilt
in ganz besonderem Maße vom Sfeuergesetz, denn auch
die feinste Steuerveranlagungstechnik vermag ihr Ziel
nicht voll zu erreichen, wenn sie Unvernünftiges erstrebt.
Der Steuerpflichtige wird gegenüber ungerechten An-
forderungen stets in irgend einer Form ausweichen kön-
wen, teils auf gesetzlichem, teils auf ungesetzlichem
Wege. Der Gesetzgeber hat zweifellos alles Interesse an
einer vernünftigen und gerechten Steuergesetzgebung.
Das Beispiel der pauschalierten Wehrsfeuer mag genügen,
um darzustellen, daß der Bund der Forderung nach
einer gerechten Sfeuerpraxis nicht immer nachlebt.


	Eine neue verfassungswidrige Steuer

